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Einleitung und Gang der Untersuchung

Seit 1997 ist die Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr in
§ 299 StGB geregelt. 2016 wurden die Bestechung und die Bestechlichkeit im
Gesundheitswesen in den §§ 299a und 299b ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Alle
drei Normen sehen keine Regelung einer tätigen Reue vor. Dies ist auf den ersten
Blick nicht ungewöhnlich, denn Regelungen zur tätigen Reue finden sich im
Strafgesetzbuch nur vereinzelt.

Nach allgemeiner Meinung folgt die Normierung tätiger Reue keiner Systematik.1

Teilweise wird dem Gesetzgeber bei der Regelung sogar bloße Willkür2 unterstellt.
Diese Vermutung wird durch folgende Beispielsfälle gestützt:

Unternehmen X erbringt Bauleistungen und braucht dringend Einnahmen. Ge-
schäftsführer A möchte daher unbedingt den Zuschlag in einem Ausschreibungsver-
fahren erhalten. Deshalb geht er auf seinen Wettbewerber B zu. Beide werden sich
einig, dass im konkreten Verfahren A für X den Auftrag erhalten solle, dafür solle A
dem B dann aber bei einem anderen Ausschreibungsverfahren den Vorzug lassen und
bewusst ein schlechteres Angebot abgeben. Wenige Stunden nach Abgabe des An-
gebots plagt A das schlechte Gewissen. Er hat Angst, dass die Absprache auffällt und
setzt sich dafür ein, dass der Ausschreibende das Angebot schließlich nicht annimmt.

In vorliegendem Beispiel hätte der A zunächst den Straftatbestand der wettbe-
werbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 Abs. 1 StGB) ver-
wirklicht. Durch das Verhindern der Angebotsannahme hat A tätige Reue im Sinne
des § 298 Abs. 3 StGB geübt und wird daher nicht bestraft. Von einem mitver-
wirklichten versuchten Betrug ist er ebenfalls strafbefreiend zurückgetreten.

Völlig anders liegt der Fall allerdings, wenn A sich zur Besserung der Lage seines
Unternehmens im Wettbewerb entschließt, nicht an den B, sondern auch an den C,
einen Angestellten der ausschreibenden privaten Firma, heranzutreten. In einer E-
Mail bietet A dem C schließlich an, ihm „zum Nulltarif“ eine Garage an sein neues
Einfamilienhaus zu bauen, wenn er den Auftrag bekomme. C erhält die Nachricht,
reagiert auf die E-Mail aber nicht. Wenige Stunden nach dem Gespräch plagt A
wieder das schlechte Gewissen. Er kann nicht einschätzen, ob C das Angebot an-
nehmen oder nicht doch eher Strafanzeige erstatten wird.

1 Krack, NStZ 2001, 505, 510; Eser/Bosch, in: Schönke/Schröder StGB, §24 Rn.116
(Zufall); Zaczyk, in: NK StGB, § 24 Rn. 132 (kein inneres Prinzip); Bottke, Methodik, S. 342,
689 f. (offenes System); Schmidt-Hieber, NJW 1992, 2001, 2003 (keineswegs einleuchtende
Bevorzugung/unverständlich); Härtl-Meißner, Die tätige Reue, S. 230 (gewisse Unübersicht-
lichkeit und fehlende Systematik).

2 Krack, NStZ 2001, 505, 510.



Diese Angst des A vor einer Strafanzeige ist nicht unbegründet. Denn durch die
zunehmende öffentliche und unternehmensinterne Aufklärung zum Thema Kor-
ruption ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich C gut überlegt, wie er mit dem
Angebot des A umgehen wird. Mittlerweile verfügen selbst kleinere Unternehmen
über Handlungsanweisungen und Richtlinien für den Umgang mit solchen Ange-
boten. Mitarbeiter werden geschult, die interne Kontrolle wird durch Compliance-
Systeme und einen Compliance-Beauftragten gestärkt. So ist es auch zu erklären,
dass 8 % der Verfahren wegen Korruption ihren Ursprung in Hinweisen der nicht
tatgeneigten Nehmer haben.3 Aber nicht nur im Verhältnis Geber und Nehmer steigt
die Entdeckungsgefahr für die Beteiligten der Bestechung und Bestechlichkeit. Mit
der Einführung von Whistleblower-Hotlines oder Ombudsmännern können auch
Unbeteiligte anonym Sachverhalte zur Aufklärung bringen, ohne sich auf der Po-
lizeidienststelle einzufinden. Das Bundeslagebild Korruption4 zeigt, dass 24 % der
Ermittlungsverfahren im Bereich Korruption durch bekannte oder anonyme Hin-
weisgeber eingeleitet werden.5 Der Bericht nimmt als Ursache des Anstiegs die
Compliance-Strukturen in Unternehmen an.6

Zurück zum Fall: Kann A – all diesen Tatsachen Rechnung tragend – auch im
zweiten Fallbeispiel von seinem Entschluss Abstand nehmen? Wirkt auch hier der
freiwillige Anruf bei C strafbefreiend? Dem ist nicht so. A hat vielmehr durch sein
Angebot eine Bestechung gemäß § 299 Abs. 2 StGB verwirklicht und kann mit
Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren bestraft werden. Dies hinterlässt
ein Störgefühl.

Es stellt sich die Frage, warum § 299 StGB sowie die diesem nachgebildeten
§§ 299a und 299b StGB keine tätige Reue kennen. Liegt ein Fehler des Gesetzgebers
vor oder verfügen die Normen nicht über die erforderlichen Anknüpfungspunkte?
Könnte eine tätige Reue hier nicht ähnlich wie bei § 298 StGB ausgestaltet werden?
Ist ihre Regelung nicht sinnvoll oder aus Gleichheitsgesichtspunkten sogar geboten?
Versuchtman diese Fragen zu beantworten, entstehen stetigweitere neue Fragen. Die
Voraussetzungen, Wirkweise und Rechtsfolgen tätiger Reue sind bisher nicht um-
fassend systematisch aufgearbeitet.7 Die vorliegende Arbeit möchte diese Lücke für
das Wirtschaftsstrafrecht schließen.

3 Bundeskriminalamt, Bundeslagebild zur Korruption 2019, S. 26.
4 Dieser befasst sich mit sämtlichen Korruptionsdelikten, also auch mit solchen im Amt.

Korruption wird dabei definiert als Missbrauch eines öffentlichen Amtes, einer Funktion in der
Wirtschaft oder eines politischen Mandats zugunsten eines anderen, auf dessen Veranlassung
oder Eigeninitiative, zur Erlangung eines Vorteils für sich oder einenDritten, mit Eintritt oder in
Erwartung des Eintritts eines Schadens oder Nachteils für die Allgemeinheit (in amtlicher oder
politischer Funktion) oder für ein Unternehmen (betreffend Täter als Funktionsträger in der
Wirtschaft), Bundeskriminalamt, Bundeslagebild zur Korruption 2019, S. 4.

5 Bundeskriminalamt, Bundeslagebild zur Korruption 2019, S. 26.
6 Bundeskriminalamt, Bundeslagebild zur Korruption 2019, S. 28.
7 Zwar lieferte Blöcker mit seiner Monographie zur tätigen Reue erste Anhaltspunkte für

eine Definition. Fortgesetzt wurden diese Überlegungen von Ceffinato und Härtl-Meißner,
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Die §§ 299, 299a und 299b StGB werden dazu mit anderen Regelungen des
Wirtschaftsstrafrechts, die eine tätige Reue vorsehen, verglichen. Mit dem Ab-
grenzungskriterium „Wirtschaftsstrafrecht“ geht aber gleich die nächste Frage ein-
her: Was umfasst das sog. Wirtschaftsstrafrecht? Der erste Teil dieser Arbeit nähert
sich daher einer Definition desWirtschaftsstrafrechts anhand verschiedener Ansätze.
Diese werden auf ihre Tauglichkeit hinsichtlich des vorliegenden Erkenntnisziels
betrachtet. Nachdem eine für die vorliegende Untersuchung praktikable Definition
des Wirtschaftsstrafrechts gefunden und damit der Untersuchungsgegenstand be-
grenzt ist, werden die Delikte ermittelt, die als Wirtschaftsstraftaten einzuordnen
sind und zugleich eine tätige Reue kennen.

Die auf dieseWeise bestimmtenDelikte bilden denUntersuchungsumfang für den
zweiten Teil der Arbeit. Ihr Vergleich verspricht Aufschluss über Anknüpfungs-
punkte für eine Regelung der tätigen Reue. Immer wieder finden sich in der Literatur
Hinweise darauf, dass tätige Reue im Zusammenhang mit der Deliktsart oder aber
dem Zeitpunkt der Vollendung steht.8Daher werden diese Kategorien demVergleich
derDelikte zugrunde gelegt. Dabei wird hinsichtlich derDeliktsart formal in Erfolgs-
und Tätigkeitsdelikte sowie materiell in Gefährdungs- oder Verletzungsdelikte un-
terschieden. Als wesentlich bei der Zuordnung als auch der Analyse wird sich das
geschützte Rechtsgut der Normen erweisen, dass damit nicht nur für die Bestimmung
als Wirtschaftsstraftat relevant wird.

Nachdem mögliche Anknüpfungspunkte für die tätige Reue gefunden wurden, gilt
es, die Wirkung tätiger Reue zu analysieren. Bei den Regelungen des Wirtschafts-
strafrechts folgt auf die tätige Reue regelmäßig Straffreiheit. Doch wie legitimiert sich
diese Rechtsfolge? Gibt es bei anderen Normen, die eine strafbefreiende oder straf-
mildernde Wirkung von Nachtatverhalten vorsehen, Hinweise auf eine verallgemei-
nerungsfähige privilegierende Wirkweise dieses Verhaltens? Dem widmet sich der
dritte Abschnitt des zweiten Teils, der sich zunächst mit jeglichem privilegierenden
Nachtatverhalten auseinandersetzt. Solches findet sich an zahlreichen anderen Stellen
im Strafgesetzbuch. Bei der versuchten Tat kann mit dem Rücktritt einem umkeh-
rendenWillensentschluss des Täters Rechnung getragenwerden. NachVollendung der
Tat finden sich Regelungen bei der Strafzumessung, sei es als allgemeine Strafzu-
messungsregel (§ 46 Abs. 2 S. 2 StGB), im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs
(§ 46a StGB) oder bei der sog. Kronzeugenregelung (§ 46b StGB). Auch im Ver-
fahrensrecht gibt es mit § 153a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und Nr. 5 StPO die Möglichkeit,
aufgrund eines wiedergutmachenden Nachtatverhaltens des Täters das Verfahren zu
beenden. All diese auf den ersten Blick doch sehr verschiedenen Formen des privi-
legierenden Nachtatverhaltens werden auf einen gemeinsamen Grundsatz hin unter-
sucht.

deren Arbeiten nach dem Beginn der Untersuchung veröffentlicht wurden. Ihre Ergebnisse
wurden aufgenommen.

8 Exemplarisch hier Rengier, AT § 39 Rn. 1 ff.; Wessels/Beulke/Satzger, Rn. 1098; Jahn/
Ebner, in: Festschrift von Heintschel-Heinegg, S. 221, 224; Härtl-Meißner, Die tätige Reue,
S. 85.
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